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Agnes von Österreich, Johann II. von
Bubenberg und die Friedensvermittlung von
Königs­felden nach dem Laupenkrieg
Barbara Stüssi-Lauterburg

Mit dem klaren Sieg der Berner und ihrer Helfer am 21. Juni 1339 bei Laupen

war der Konflikt zwischen Bern und Freiburg und der mit diesem verbündeten
Adelskoalition keineswegs beigelegt; beide Seiten rechneten mit einem Andau­ern

der Feindseligkeiten. Während Berns Rät und Burger mit ihrem Schultheis­sen

Johann von Bubenberg übereinkamen, dass er ihnen mit seiner im Vorjahr
erworbenen Feste Spiez «mit lúten und mitt guote so dar zuo hoerentt, sol be­raten

und beholffen sin wider unser vyende» 1 regelte Freiburg mit Peter von
Aarberg sein Truppenkommando für ein Jahr oder «so lange es dem Grafen und
den Freiburgern gefällt».2 Freiburg setzte vor allem auf Zermürbung und Diplo­matie,

indem es den Handel mit Bern abschnitt und bernische Verbündete auf
seine Seite zog. Auf allen Seiten von Parteigängern der Koalition umgeben, fand

sich Bern in der ungemütlichen Lage, Lebensmittel, die aus dem Hasli nach Bu­benbergs

Spiez gebracht wurden, mit bewaffnetem Geleite am kyburgischen
Thun vorbei nach Bern transportieren zu müssen.

Als Bern im Frühling 1340 eine neue Offensive startete, sollte es in Freiburg
anstelle von Peter von Aarberg Burkhard von Ellerbach richten. Nach seinem

gescheiterten Versuch, die entblösste Stadt Bern im Handstreich zu nehmen,
wurde die Aussichtslosigkeit weiterer militärischer Aktionen klar. Trotz militäri­scher

Überlegenheit vermochte sich Bern indessen nicht aus der Umklamme­rung

zu lösen. In der Stadt stiegen die Lebensmittelpreise. Jedermann war «hel­lig

[überspannt] und müde von des strites wegen und von sorgen und angsten

wegen, die si mengen tag vor dem strite gehept hatten» fasst Konrad Justinger
die allgemeine Stimmung zusammen.3

Die Ereignisse trafen Freiburgs Schirmherrn, das Haus Habsburg, in einer
schwierigen familiären Lage. Treten die Herzöge von Österreich in den Urkun­den

dieser Zeitspanne auch stets in der Mehrzahl auf, so darf dies nicht über
die tatsächlichen Verhältnisse hinwegtäuschen: Nach dem Tod Ottos, des Verwal­ters

der Oberen Lande und zweitletzten noch lebenden Sohns König Albrechts,

im Frühjahr 1339 war Albrecht II., genannt der Lahme, das einzige männliche
Familienmitglied im Erwachsenenalter. Weniger seine Krankheit als die Kon­solidierung

der östlichen Herrschaftsgebiete hielten ihn in Wien fest. Otto hin­terliess

zwei minderjährige Söhne. Vom 13-jährigen Friedrich berichtet Albrechts

Kaplan Johannes von Viktring, er habe seines zarten Alters wegen nicht an der
Laupener Schlacht teilgenommen.4 Unter diesen Umständen kam der Tochter
des Königs eine besondere Stellung zu: Agnes, der früh verwitweten Königin
von Ungarn. Seit zwei Jahrzehnten hatte sie Wohnsitz in Königsfelden, dem zum
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Gedächtnis für ihren 1308 ermordeten Vater gestifteten Kloster, ohne selber den

Schleier genommen zu haben.

«sühn und richtung»

Die militärische Pattsituation und allgemeine Kriegsmüdigkeit bewogen Eller­bach
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und Bubenberg, am 29. Juli 1340 einen achttägigen Waffenstillstand zu
schliessen und den Streit vor Königin Agnes zu bringen.5

Am 9. August 1340 wurden in Königsfelden geschlossen: eine sühn und richtung

– ein Friedensvertrag – zwischen Bern und den Herzögen von Österreich
mit deren Verbündeten und ein friden – ein Waffenstillstand – mit der Stadt Frei­burg

und deren Verbündeten.6 Warum zwei in ihrem Wesen verschiedene Ver­träge

geschlossen wurden, erklärt sich aus dem Personenkreis, der in den noch
vollständig erhaltenen Siegeln augenfällig in Erscheinung tritt:

Den Vertrag zwischen Bern und Österreich siegeln Königin Agnes, die Gra­fen

Eberhart von Kyburg, Peter von Aarberg und Hugo von Buchegg, die Stadt
Bern und der Bischof von Basel; Hugo von Buchegg vertritt dabei die noch min­derjährigen

Grafen von Nidau, deren Vater bei Laupen gefallen war. Bern ist
ohne Zweifel durch seinen Schultheissen Johann von Bubenberg vertreten. Als
Zeugen wirken Burkhard von Ellerbach, Johann von Aarwangen und der Bi­schof

von Konstanz.
Freiburg scheint keine Delegation nach Königsfelden entsandt zu haben:

Der Waffenstillstand wird von Königin Agnes gesiegelt, mit Burkhard von Eller­bach

als Zeugen, nicht als Bevollmächtigtem Freiburgs. Über dessen «Schult­heiss

Rät und Burger» kann sich Österreich nicht hinwegsetzen. So verfügt Ag­nes

eine Waffenruhe, die zu weiteren Verhandlungen und Beratungen genutzt
werden soll. Manches deutet nämlich darauf hin, dass diplomatische Kontakte
zwischen Bern und Freiburg stattgefunden hatten beziehungsweise noch im
Gange waren. So wird im Vertrag auf eine Vermittlung des Bischofs von Lau­sanne

Bezug genommen. Und kaum zufällig hielten sich während Ellerbachs
Kommando und über die Konferenz in Königsfelden hinaus in Freiburg drei
savoyische Gesandte auf.7

Geografisch beschlägt der Waffenstillstand zwischen Bern und Freiburg im
Wesentlichen die Regionen westlich der Sense, wo Bern im Streben um das ky­burgische

Erbe ebenso Rivalin der Herzöge von Österreich wie der Grafen von
Savoyen ist. Gegenstand des Friedensvertrages sind hauptsächlich die Gebiete

östlich der Sense, der Riegel vom Rhein über den Jura und das Seeland, der



Lebhaft besprechen die Kriegsräte unter Leitung von Schultheiss Johann von
Bubenberg – teils schon in Harnisch oder Kettenhemd – die Kriegslage und das
Vorgehen der Berner. Einer der Ritter hält das Schild der Bubenberg an seiner
Seite. In der Stadt hat sich das Volk versammelt, um Beschlüssezu vernehmen.
– Diebold Schilling: Spiezer Chronik um 1485 / 86), Burgerbibliothek Bern,
Mss.h.h. I.16, S. 257.
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Waffenstillstandsvertrag vom 9. August 1340 mit Siegeln von Königin Agnes
und Burkhard von Ellerbach. – Staatsarchiv Bern.

14



Freiburg von den habsburgischen Oberen Landen im Aargau trennt und in den

sich vom Thunersee her die kyburgischen Herrschaften östlich der Aare schie­ben.

Kyburg und Weissenburg heissen die Adelsgeschlechter, über die sich Öster­reich

und Bern den beherrschenden Einfluss im Thunerseeraum und damit die
Zugänge zum Simmen- und zum Kandertal, zur Landschaft Hasli und via Brü­nig

zu den Waldstätten streitig machen.
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Inhalt

Opfer und Schäden eines jeden Krieges rufen nach dem Streit dem fundamen­talen

Bedürfnis nach Wiedergutmachung. Ein Friedensvertrag hat darauf ebenso

eine Antwort zu geben, wie er Regeln aufstellen muss für das künftige friedli­che

Zusammenleben. Beide Königsfelder Verträge erfüllen diese Erwartung, in­dem

sie auf der elementaren menschlichen und sachlichen Ebene klare Verhält­nisse

schaffen: Die Gefangenen müssen gegen «ziemliche Kost» um die Kosten

für die ihnen rechtens zustehende ordentliche Verpflegung,8 freigelassen wer­den

gegenüber Freiburg gilt die Freilassung eingeschränkt nur gegen Bürg­schaft

und unter der Bedingung, dass sich die Gefangenen bei Ablauf oder Bruch
des Waffenstillstands wieder zu stellen haben). Totschlag, Raub und andere
Schäden sollen alle «gegen einanderen absin, schaden gegen schaden» wettge­schlagen

werden, ohne dass Sonderansprüche geschützt werden.
Der Waffenstillstand mit Freiburg gilt vom Folgetag bis zum St. Michelstag.

Bis zum 29. September 1340 hat sich die Saanestadt für den Frieden zu ent­scheiden

oder für die Fortdauer des Waffenstillstands bis zum 15. August in fünf
Jahren und danach mit einer Kündigungsfrist von einem Monat. Will Freiburg
aber weder Frieden noch Waffenstillstand annehmen, so solle es dies Bern acht
Tage vor Ablauf der Frist mit offenem Brief wissen lassen – das heisst mit ei­nem

nach Brauch sichtbar vorn an einer langen Stange getragenen Brief in al­ler

Form den Krieg erklären.9

Freiburgs Verbündeten10 wird einzeln dieselbe Wahlmöglichkeit eingeräumt:
Rudolf von Neuenburg mit seinem Sohn Ludwig, Peter vom Turn dessen Rechte

im Kandertal bis in die Nachbarschaft von Spiez reichten)11 sowie Johann von
Wolkeswil12. Der Graf von Savoyen, Herr in der Waadt,13 kann ausserdem wahl­weise

den bereits gefällten Spruch des Bischofs von Lausanne annehmen14 oder
die Sache vor Herzog Albrecht bringen, dessen Spruch er ebenfalls nicht akzep­tieren

muss.



Ein Heroldüberbringt Bern dieKriegserklärung des Grafen Gerhard vonValangin:
ein an langer Stange getragener Brief. – Diebold Schilling: Spiezer Chronik
um 1485/86), Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.I.16, S. 248.
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Während somit ausgerechnet zwischen Bern und Freiburg der Krieg noch nicht
erledigt war, nahm das durch seinen Schultheissen vertretene Bern sogleich den

Frieden an, der zu Folgendem verpflichtete:
Vor allem anderen wird Bern aufgefordert, den Kaiser anzuerkennen, wenn

nötig unter Vermittlung von Herzog Albrecht. Hatte Bern den Krieg unter ande­rem

als Kampf für die Kirche gegen den gebannten Ludwig von Bayern legiti­miert,

so verletzte es aus österreichischer Sicht mit seiner Weigerung, dem Kai­ser

zu huldigen, die Reichsordnung. Das Wiederherstellen dieser Ordnung
er­­scheint hier als conditio sine qua non für die Verbindlichkeit der Verträge

und Bündnisse.
Peter von Aarberg, der Bischof von Basel und die jungen Nidauer werden

pauschal ganz mit eingeschlossen, dagegen sind die Bestimmungen, die die
Schlüsselfiguren am Thunersee betreffen, wesentlich detaillierter: Nach dem
Mord an seinem Bruder Hartmann hatte sich Eberhart von Kyburg bei Bern in
Le­hensabhängigkeit begeben müssen, kämpfte bei Laupen jedoch erneut auf­seiten

der Koalition. In Königsfelden suchte er offenbar hartnäckig, sich der Le­hensabhängigkeit

von Bern wieder zu entledigen.15 Dass die Verhandlungen mit
ihm zäh waren, ohne dass der Streit erledigt werden konnte, lässt die Formu­lierung

vermuten: der Streit um Thun soll für fünf Jahre ruhen, aber während
der ersten beiden Jahre: «sollen sie [Eberhart und Bern] beidseits versuchen,
dass sie ihre Streite freundlich und gütlich beilegen mögen.» Im Falle eines
Scheiterns müsse die Sache vor ein Schiedsgericht gebracht und nach dem
Recht entschieden werden.

Im Weiteren verlangt Österreich die Freilassung seines Dieners, Johann von

Weissenburg des Älteren, aus bernischer Schutzhaft. Angesichts der finanziel­len

Notlage der Weissenburger hatte Bern deren Schulden gegenüber Freiburg
übernommen, sie ins Burgrecht gezogen und auf diese Weise in Abhängigkeit
gebracht. Dafür hatte es Wimmis, Unterseen und Unspunnen sowie die Pfand­schaft

über die Landschaft Hasli16 erhalten. Während Bern bei Laupen auf die
pflichtschuldige Gefolgschaft der jungen Weissenburger zählen konnte, musste
es in deren Onkel ein Sicherheitsrisiko fürchten, denn noch war er österreichi­scher
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Lehensträger.

Die Weissenburger sind ein Musterbeispiel dafür, wie Bern seine ökonomi­schen

Mittel gezielt einsetzte, um feudale Bindungen auf dem Lande zu lockern
oder vielmehr in seinem Sinne zu verändern, im Bestreben, die Zahl seiner
steuer- und wehrpflichtigen Burger zu vermehren und schliesslich die Hand auf
ganze Herrschaften zu legen. Auf diese Praxis zielt die Vertragsbestimmung,



dass Bern weder Lehens- noch Vogtleute, noch Eigene der Herren von Öster­reich,
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Kyburg, Nidau und Aarberg oder ihrer Diener ins Burgerrecht aufneh­men

darf.17 Das Verbot bleibt freilich auf Lebzeiten der erwähnten Herren, für
die Kyburger auch noch zu Lebzeiten von Eberharts Sohn Hartmann, begrenzt.

Mochte Bern dadurch für den Moment an einem empfindlichen Nerv getroffen
sein, längerfristig liess es sich keineswegs existenziell einschränken, sondern
setzte im Gegenteil in Zukunft diese Ausburgerpraxis sehr wirksam als Mittel
seiner Territorialpolitik ein.18

Der Königsfelder Vermittlungsprozess lässt vieles unerledigt, noch offene
oder latente Konflikte werden vielmehr auf den Verfahrensweg der Schiedsge­richtsbarkeit

verwiesen. Dies ist für Bern von besonderer Bedeutung, denn in
diese zukünftigen Schiedsgerichte wird der Schultheiss von Bern explizit ein­gebunden:

Zwischen Bern und Eberhart von Kyburg soll er, zusammen mit dem
Schultheissen von Burgdorf, für Thun betreffende Fälle mit dem Schultheissen
von Thun richten; zwischen Bern und Peter von Aarberg gemeinsam mit dem
Schultheissen von Aarberg und zwischen Bern und den Grafen von Nidau mit
dem Amtmann von Nidau. Schliesslich sollen die Fälle während der nächsten

fünf Jahre vierteljährlich, jeweils am Sonntag nach Fronfasten, in Zofingen dem
österreichischen Landvogt und dem Berner Schultheissen zur gemeinsamen

billigen Entscheidung vorgelegt werden.

Parteien und Vermittler

Alle in den Vertrag eingeschlossenen Parteien werden namentlich genannt, aus­ser

Johann von Bubenberg, der ausnahmslos in seiner Funktion als Schultheiss
von Bern erscheint. In dieser Differenzierung spiegelt sich zum einen die Perso­nengebundenheit

der feudalen Herrschaftsform im Unterschied zur kommunalkorporativ

verfassten Stadt, zugleich macht sie deutlich, dass der Friede durch
die Bereinigung der Verhältnisse zwischen Bern einerseits und mehreren ver­schiedenen

Rechtsträgern andererseits einzeln herbeigeführt werden muss. Der
Friede ist ausgesprochen personalisiert und beruht – da es ein verschriftlichtes
allgemeines Rechtssystem nicht gibt – hauptsächlich auf dem durch die Vermitt­lung

herbeigeführten, vertraglich vereinbarten Willen aller Kontrahenten.19

Verhandlungsgeschick, persönliche Glaubwürdigkeit, Stellung und Autori­tät

der Vermittler sind für das Ergebnis der Vermittlung entscheidend, aber auch
die Dynamik der persönlichen Beziehungen der Anwesenden untereinander so­wie

das Verhältnis zur gegnerischen Partei. Der Versuch sei darum unternom­



men, dem in Königsfelden versammelten Kreis der «herren, ritter und chnechte
und anderr» 20 in dem sich auch Johann von Bubenberg bewegte, etwas Kontu­ren

zu geben:

Der Bischof von Basel, 21 Johann Senn von Münsingen, ein Jurist, ging als ei­ner

der bedeutenden Kirchenmänner des Bistums in die Annalen ein. Seiner
Besonnenheit und Friedfertigkeit wird die kirchliche und weltliche Neuordnung
der Diözese nach heftigen Nachfolgestreiten zugeschrieben. In Königsfelden
trat er im eigenen Recht auf, gleichzeitig war er jedoch Lehensherr der beiden
unmündigen Grafen von Nidau, der Söhne des bei Laupen gefallenen Rudolf
von Nidau, die in Königsfelden durch Graf Hugo von Buchegg22 vertreten wur­den.

Der Buchegger diente längere Zeit als Gesandter des päpstlichen Hofes in
Avignon. Vor allem aber war er kriegserprobt. Schon unter König Albrecht hatte
er gekämpft, später verlieh ihm König Heinrich für seine Dienste das Schultheis­senamt

von Solothurn, Hugo begab sich dann aber in den Dienst des Königs
von Neapel. Für die Zeit seiner Landesabwesenheiten stellte er seine Burgen
Buch­egg, Balmegg und Signau als offene Häuser der Stadt Bern zur Verfügung
und stand auch in deren Burgrecht. Augenscheinlich unterhielt er sowohl zu

Bern wie zu den Habsburgern gute Beziehungen.
Die Zeugen, die wir dem Kreis der Vermittler um die Königin zurechnen,

waren ebenso erprobte Kriegsmänner wie erfahrene Diplomaten, insbesondere
aber Vertrauensmänner Österreichs. Burkhard von Ellerbach, Landvogt in
Schwaben, im Elsass und im Aargau, hatte unter König Albrecht auf die Seite

Habsburgs gewechselt.23 Johann von Aarwangen, Landvogt im Schwarzwald,
hatte am Morgarten gefochten und 1333 den Landfrieden von Baden mit ver­handelt.

24 Der Bischof von Konstanz, Nikolaus von Frauenfeld, ist vermutlich
mit dem Kaplan von Windisch identisch, der der Königinwitwe Elisabeth das

Land für das Kloster Königsfelden abgetreten hatte. Als Sohn des Hofmeisters
der österreichischen Herzöge war er ein alter Vertrauter der Familie.25 Er stand
in habsburgischem Dienst als Gesandter am päpstlichen Hof, danach als Haupt­mann

im Elsass und Sundgau.26 Nachdem er 1336 am Krieg gegen den Luzer­ner

Bund beteiligt gewesen war, finden wir ihn beim folgenden Friedensschluss
gemeinsam mit Johann von Bubenberg als Schiedsmann.27

Erstaunlich eng sind die verwandtschaftlichen Beziehungen: Hugo von Buch­­egg

war sowohl Onkel von Johann Senn von Münsingen als auch Cousin von

Ritter Johann von Bubenberg.28 Verheiratet war er mit Margarethe von Neuen­burg,

der Witwe des von seinem Bruder Eberhart ermordeten Hartmann von
Ky­burg. An diesen hatte Hugos Vater seinerzeit auf habsburgischen Druck die
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Land­grafschaft Burgund abtreten müssen. Hugo wurde also, wenige Jahre vor
Laupen, Schwager seiner mit Eberhart von Kyburg verheirateten Nichte Anas-ta­sia
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von Signau. Verwandtschaftliche Beziehungen bestehen ebenfalls zu Jo­hann

von Aarwangen, der mit Verena Senn von Münsingen verheiratet ist. Und
nicht zu vergessen: Agnes von Ungarn, geborene Österreich, teilte ihren Urur­grossvater

mit Eberhart von Kyburg und gehörte so ebenfalls zur weiteren Ver­wandtschaft.

Wenigstens sechs der neun Personen, Johann von Bubenberg mit eingeschlos­sen,

waren also miteinander blutsverwandt, verschwägert oder beides. Wie weit
dies auch für Peter von Aarberg galt, sei dahingestellt; jedenfalls war er durch
seine Burgerrechte in Bern und in Freiburg prinzipiell beiden Seiten verpflich­tet.

Ohne diese genealogischen Verästelungen noch weiter zu verfolgen, darf von

einem recht engen Personenkreis ausgegangen werden. Die Teilnehmer waren
gewissermassen unter sich, sie waren verwandt oder kannten sich mindestens;
sie waren je nach Konstellation Diener zweier oder mehrerer Herren, die wie­derum

mit der Gegenseite in einer Beziehung standen, ja vielleicht vormals Bun­desgenossen

gewesen waren. Aus diesen Beziehungen ergaben sich vielfältige
mögliche Erb- und Rechtsansprüche, die sich überlappen und so den Keim für
Konflikte in sich tragen konnten. Unter der Oberfläche des Konfliktes zwischen
Bern und Freiburg, respektive zwischen Bern und Österreich-Kyburg, wirkten
Kräfte mit einer eigenen Dynamik. Auf dieser Ebene musste die Konflikt­be­wäl­ti­gung

geschehen.

Die Trennlinien dieses Beziehungs- und Interessengeflechts verliefen keines­wegs

scharf, was den Druck, sich zu verständigen, erhöhen konnte. Verwandt­schaft

und Verpflichtung zur Treue liessen kaum Überparteilichkeit zu, trugen
eventuell aber zu jenem Mass an Vertrauen bei, das einer Verhandlung und Ver­ständigung

überhaupt eine Chance gibt.29 In diesem Spannungsfeld bewegte sich
Johann von Bubenberg als Schultheiss von Bern wie auch als Herr von Spiez.
Genau jene Konfliktherde, die ihn als Herrn von Spiez ganz direkt betrafen, sind

denn auch explizit Gegenstand des Friedens zwischen Bern und den Her­zögen

von Österreich.

Die Vermittlung

Die ungarische Königin handelte als Statthalterin ihres 20 Jahre jüngeren, mitt­lerweile

einzigen Bruders. Königin ohne Königreich, war sie doch ranghöchste
Person. Ansehen und Glaubwürdigkeit der Vermittlerin waren für die Akzeptanz



Bern zur Zeit des Laupenkrieges um 1339. Vermischte Loyalitäten –
Lehensverältnisse und familiäre Verbindungen – führten dazu, dass mehrere Parteien
bei den Friedensverhandlungen sowohl gegenüber Bern als auch gegenüber
Freiburg und Habsburg verpflichtet waren. – Karte: Kohli Kartografie Bern.
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des Ergebnisses ausschlaggebend, das Vertrauen in ihre Person für den Erfolg
Voraussetzung.30 Schon nach dem Gümmenenkrieg 1331–1333) hatte die Habs­burgerin

22

Bern mit Freiburg versöhnt. Das folgende ausgedehnte Land­friedens­bündnis,

dem neben Österreich unter anderen Bern, Freiburg, Kyburg und Ni­dau

angehörten, war freilich nicht von Dauer. Umso energischer schien sich
Agnes erneut um den Frieden zu bemühen.

Dabei kam auch dem Tagungsort eine Bedeutung zu, dem «genius loci koe­nigsfeldensis

» dem Ort, wo Agnes’ Vater durch die Hand seines Neffen gefallen
war. Die Erinnerung an diese Bluttat und die Anwesenheit des Brudermörders
Eberhart von Kyburg mochten der versammelten Gesellschaft eine Mahnung
sein, wie unerfüllte Erwartungen in tödliche Gewalt selbst unter nächsten Ver­wandten

umschlagen konnten.

Mit den elf Bildfenstern im Chor der Kirche, die zu eben dieser Zeit ihrer
Vollendung entgegengingen,31 setzte das Haus Habsburg ein glanzvolles Zeichen
seines Selbstverständnisses. Habsburgische Selbstdarstellung32 und franziska­nisches

Gedankengut sind mit allgemein christlichen Wertvorstellungen im Bild­programm

verwoben. Der Berner Leutpriester Diebold Baselwind, der mit der
Monstranz dem Berner Heer voran zur Schlacht bei Laupen schritt, hat hier
sein Pendant in der heiligen Klara, die mit dem Allerheiligsten in den Händen
vor dem offenen Stadttor im Angesicht des Feindes den Schutz des Allmächti­gen

für Assisi erflehte.
Der antistaufisch gesinnte Franziskanerorden genoss den Schutz der Habs­burger

schon vor deren Aufstieg zur Königswürde. 33 Die nicht an ein Kloster ge­bundenen,

gebildeten und sprachgewandten Minderbrüder empfahlen sich für
diplomatische Aufgaben, wie etwa Heinrich von Isny im Dienste von Agnes’

Grossvater König Rudolf; 34 Niederlassungen des Ordens wurden gerne für
Schlichtungsverhandlungen genutzt. Dass die Königsfelder Franziskaner wie
ihr Ordensgründer in Assisi35 aktiv auf die Verhandlungen Einfluss genommen
hätten, lässt sich nicht nachweisen. Indessen darf angenommen werden, dass

die Dynamik, mit der der Orden für den Friedensgedanken eintrat, nicht ohne
Wirkung auf Agnes geblieben war. Seit ihrer Jugend stand ihr ein Franziskaner
als Beichtvater zur Seite, und ihre Affinität zu den Minderbrüdern trug sie äus­serlich

zur Schau durch das raue Gewand der Klarissen.36 Ein Leben in der
Nachfolge Christi verbunden mit aktiver Hinwendung zur Welt stand durchaus

mit dem eigenen fürstlichen Selbstverständnis in Einklang.37

Die franziskanische Regel «Welches Haus sie auch betreten, sollen sie zu­erst

sagen: ‹Friede diesem Hause›» Lk 10,5)38 findet ihre Parallele in der Öster-



Königin Agnes mit dem Modell der Klosterkirche Königsfelden.
– Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 8514*, fol. 234r.

Nächste Seite: Die heilige Klara betet vor dem offenen Stadttor für die Rettung
der Stadt Assisi. – Kloster Königsfelden, Denkmalpflege Aargau.
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rei­chischen Chronik von den 95 Herrschaften, die Agnes mit den Worten cha­rakterisiert:

«Si het lieb die ainichait des frides. Darumb flaizz si sich die he­re­zen

der herren, ritter und chnechte und anderr zu dem weg des frides ze füren,
wann si was in grossen eren gehalten, darumb daz si was erfüllet mit götleicher
weishait.» 39

Der Erfolg der Vermittlung bestand zuerst und wesentlich darin, dass über­haupt

eine «recht luter sühn und berichtung» zustande kam im Bestreben, altes

Recht wieder herzustellen und dieses in der Reichsordnung und in der christli­chen

Weltordnung zu verankern. Im Ausdruck selber kommt das Archaische der

Friedensstiftung zum Ausdruck: Die Beteiligten unmittelbar miteinander aus­söhnen

und die Sache ins Lot bringen. Bedingungslos auf Schadensforderun­gen

und auf Fehde zu verzichten und vom gewaltsamen Einfordern des Rechts

Abstand zu nehmen, galt für die Herren von Weissenburg ebenso wie für die
Söh­ne des bei Laupen gefallenen Grafen von Nidau.

Ihrem Wesen nach war das Ziel der Vermittlung nicht, die Konflikte endgül­tig

beizulegen, sondern sie zu entflechten und einzelnen Schiedsgerichten zur
abschliessenden Entscheidung zuzuweisen. Von besonderer Bedeutung war da­bei,

dass der Schultheiss von Bern in diese Schiedsgerichte eingebunden wurde
und sich seiner Stadt dadurch wichtige Einflussmöglichkeiten eröffneten.
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Wirkung

Am 13. Oktober 1340 ratifizierte Herzog Albrecht den Frieden vom 9. August,
und drei Tage später belehnte er Bubenberg mit Spiez.40 Auf der personalen

Ebene war damit eine Annäherung Österreichs und Berns vorbereitet, die Ende
1341 in ein danach wiederholt erneuertes Bündnis mündete.41 Zwei Jahre nach
Laupen erneuerten Bern und Freiburg zunächst ihren Bund von 1271 und wan­delten

eine Woche später den Königsfelder Waffenstillstand ebenfalls in einen
Frieden analog zu jenem zwischen Bern und Österreich um. Die Hochzeit Bu­benbergs

mit einer Tochter des bei Laupen gefallenen Freiburger Schultheissen
Maggenberg erscheint dabei in besonderem Licht.42 Auf der anderen Seite er­neuerte

Bern zur selben Zeit sein auf 1323 zurückgehendes Bündnis mit den

Waldstätten, die sich an seiner Seite bei Laupen bewährt hatten. Umso weniger
kam daher in Frage, die Rechte auf dem Weg zum Brünig aufzugeben: Eber­hart

von Kyburgs Plan, sich der Berner Herrschaft zu entledigen, scheiterte denn
auch gründlich.



Noch war nicht eindeutig, in welche Richtung sich das Verhältnis zu
HabsburgÖsterreich
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entwickeln würde. Die Königsfelder Friedensordnung bildete jeden­falls

den Auftakt zu Berns ausgedehnter Bündnispolitik der folgenden Jahr­zehnte.

Mit den Friedensschlüssen von Königsfelden, die der Schultheiss des

bei Laupen siegreichen Bern auf Augenhöhe mit der ungarischen Königin
verhan­delte, beginnt sich die Entwicklung Berns zum Territorialstaat abzuzeich­nen.

Bezeichnenderweise wird Bern die Vertragsklausel, die Huldigung des Kai­sers

betreffend, nie erfüllen.
Ritter Johann von Bubenberg bewegte sich noch selbstverständlich in der

hergebrachten feudalen Ordnung. In schwierigen Zeiten sicherte er als Herr von
Spiez der Stadt die Versorgung mit Lebensmitteln. Der Schultheiss Bubenberg
öffnete Bern den Weg in die Zukunft.
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